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86 Das Rote Kreuz.

HH. A- Altorfer und H. Nìcttler, SanitätS-
feldweibel : Vertreter des Roten Kreuzes:
Hr. Dr. Werner, Neuhausen.

45. kirmenktort. IN Teilnehmer: Schluß-
Prüfung: 38. März 1909; Kursleituug:
Hr. Dr. Weiß : Hülfslehrer : Hr. D. Hinter-
meister: Vertreter des Rote» Kreuzes:
Hr. Dr. Ab der Halden, Birmenstorf.

46. garwangen. 15 Teilnehmer: Schluß-
Prüfung 28. März 1909; Kursleitung:
Hr. Dr. Rooschüz; Hülfslehreriu: Frl.
Martha Egger: Vertreter des Roten
Kreuzes: Hr. Or. P. Andres, Bern.

47. ttiriel (lürick). 82 Teilnehmer; Schluß-
Prüfung: 28. März 1909 : Kursleituug:
Hr. Dr. Bürgi, WädenSwil; Hülfslehrer:
Hr. Sanitätsfurier A. Kunz, Adliswil;
Vertreter des Roten Kreuzes: Hr. Dr.
Holdener, Goldau.

48. IHünlingen. 15 Teilnehmer: Schluß-
Prüfung: 28. März 1909 : Kursleituug:
Hr. Dr. von Greyerz, Münsingen: HülfS-
lehrer: Hr. Schreiuermeister Gerber, Nie-
der-Wichtracht; Vertreter des Roten
Kreuzes: Hr. Dr. Paul Schcurer, Worb.

49. keketobel. 86 Teilnehmer: Schlußprü-
fung: 29. März 1909; Kursleituug: Hr.
Dr. C. Capeder: Vertreter des Roten
Kreuzes: Hr. Dr. G. Psisterer, Heiden.

50. Zpeiàr. 88 Teilnehmer; Schlußprüfuug:
30. März 1909; Kursleitung: Hr. Dr.
mo<l. Keppler: Vertreter des Roten Kreu-
zes: Hr. Dr. Sutter, St. Gallen.

51. lürick - ?nllu5trisqucirtîer. 28 Teil
nchmer: Schlußprüfung 27. März 1909 :

Kursleituug: Hr. Dr. m«d. L. Blumcr;
Hülfslehrer: Hr. Jak. Schurter; Vertreter
des Roten Kreuzes: Hr. Dr. Franz Gpr,
Zürich.

Oie kettungzgelelllàtt?u lieipiig
Ehemaliger Zamaritervereiii Leipzig, gegriindel 1882)

hat ihren 27. Jahresbericht herausgegeben. Wir entnehmen ihm einige interessante statistische

Daten. Die Mitgliederzahl betrug 1740, die Gesamtzahl der Hülfeleistungen der vier stän-

digen Sanitätswachen 11,178 )1907: 10,898); seit der Gründung ist im ganzen bei

182,144 Unglücksfällcn und plölllichcn Erkrankungen Hülfe geleistet worden. Zu den Hülfe-

leistnngen des Jahres 1908 kommen noch diejenigen der zeitweiligen Sanitätswachen, Ver-

bandstationen, der sogenannten Hülfsmannschaft, die Krankentransporte und die Fälle der

Eisabgabe, so daß sich die Gesamttätigkeit auf 14,281 Eiuzelleistungeu beläuft. Mit Hülfe

eigener Automobil-Krankenwagen, deren Chauffeure aus den Reihen der älteren Sanitäts-

gehülfen entstammen, wird speziell der Krankcntransportdienst erfolgreich betrieben, und es

find von den in den Jahren 1905—1908 von der RettnngSgesellschaft geborgenen Per-

unglückten und Kranken 816 gleich nach den Krankenhäusern, 248 in ihre Wohnungen

und 23 zunächst nach einer SanitätSwache und von da in ein Krankenhaus befördert

worden.

Beim ständigen Dienst der Sanitätswachen sind 43 Aerzte beteiligt und außerdem

stehen den Sanitätswachen zwei angcnärztliche und zwei gebnrtshülflichc Spezialisten zur

Verfügung. Anzahl der Samariterkurse zehn mit total 825 Teilnehmern. Seit Bestehen

der Gesellschaft haben im ganzen 810 Samariterkurse, worunter eine Anzahl Wiederholnngs-

kurse, stattgefunden. Außer den Samaritcrkursen wurden auch Kurse für häusliche Kranken-

pflege abgehalten. Der Bericht enthält eine gauze Anzahl höchst interessanter Tabellen über

die Frequenz der Sanitätswachen, Verteilung der .Hülfeleistungen auf die einzelnen Monate

des Jahres, Ausscheidung der plötzlichen Erkrankungen und Verletzungen nach verschiedenen

Kategorien. Als Beispiele seien die folgenden kleinen Tabellen reproduziert.
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Es wurden uns den Sanitätswachen, wie eingangs bemerkt, im ganzen 11,178 Ver-
nnglückte behandelt, worunter

am Tage 9,001

nachts 2,117
Erwachsene 10,12.8
Kinder unter 14 Jahren 1,040
in der Wache 9,2.24

außerhalb derselben 1,804

Veranlassung der Verletzungen und Erkrankungen:
Unfälle im Betriebe 2>,411

Unfälle durch streit und Trunkenheit 059

Selbstmordversuche 02

sonstige Unfälle
'

5,387
innere Erkrankungen 1,2.89

Geburten und Gebnrtshnlfe 49

plötzliche Todesfälle 88

nicht behandelt oder zurückgewiesen, weil nicht zur Ersten Hülfe gehörig 133

Summa 11,178

Interessant erscheint auch die nachfolgende Statistik über Hülfeleistungen gegenüber

Verunglückten infolge des Str aßenvcr ke h r s. Es sind im Verkehr zu Schaden gekommen :

clurctr kutirvoerke kabrräcter 5trahenbatmen Automobile 5onltlge Verkebrsmlttel lotal
1907 187 244 151 10 47 039

1908 >91 242 151 20 43 047

Uns dieser kleinen Tabelle ergibt sich die interessante Tatsache, daß die viclverschrienen

Automobile verhältnismäßig selten zu Unglücksfällen Veranlassung geben.

Nach der Zeit entfielen im Berichtsjahre von den Unfällen im Straßenverkehr:

kubr- kabr- Ztrahen- Auto- Zonltlgever-
coerke racier batmen mobile kelirsmlttel ^otal

in die Zeit früh von 7 -12 53 44 24 4 9 134

mittags 12 -9 abends 108 108 85 15 29 405

„ „ nachts 9 - 7 früh 39 30 42 1 5 108

Summa 191 212 15> 20 43 047

Nach dem Nller der Betroffenen waren von den Verunglückten:

lurrb ^ubr- katir- Ztrahen- Auto- 5onztlgever-
coerke racler dabnen mobile kstirzmlttel Hotal

Kinder dis >1 Jahre. 32 31 II I 1 82

Personen von 1 5 50 Jahren 138 193 105 12 35 482.

über 50 Jahre 21 18 32 7 4 82

Summa 191 212 I5l 20 43 047^

dsovoii 59^ männliäicii »ud 89 Ivcldliäioi! I9cicl>lcchls.



88 Das Rote Kreuz.

Unter den 617 Verletzungen waren 511 leichte und mittelschwcre und 106 schwere

Verletzungen; von den letzteren verliefen vier tödlich.
Die Jahresrechnung der Gesellschaft balanciert in Einnahmen und Ausgaben mit

Mk. 188,578.81; das Gesellschaftsvermogcn beziffert sich auf Mk. 79,922.15. Die Stadt
Leipzig leistete der Gesellschaft laut Vertrag vom 28. Juli 1908 einen Jahreszuschuß von
Mk. 23,000.

Vergütung 6er eitrigen Augen

Nach Vorschlag der angenärztlichen Kom-

mission des schweizerischen Zentralvcreins für
das Blindenwesen sollten in die Hebammen-

Verordnungen sämtlicher Kantone folgende

Bestimmungen aufgenommen werden:

ci) lu den Pflichten während
der Zckiwcingerkchcikt.

Wenn die Schwangere an eitrigem Scheiden-

sluß leidet, soll die Hebamme sofort den Arzt
rufen lassen, um beizeiten die den Augen des

Kindes drohende Gefahr abzuwenden.

b) In den Pflichten während
der Entbindung.

Sofort nach dem Austritt des Kindes,

noch vor der Abnabelung, soll die Hebamme

die geschlossenen Augenlieder sorgfältig mittelst

sterilem, mit Borsäurelösung befeuchtetem

Gaze- oder Wattebausch abwischen. Nach dem

Bade wäscht sie die Augen mit reiner, in

gekochtes lauwarmes Wasser getauchter Gaze

oder Nerbandwatte. Keinen Schwamm ge-

brauchen! Gesicht und Augen niemals mit
dem Badewasser, auch nicht mit den Händen

berühren!
Leidet die Entbundene an Schcidenfluß,

oder bestehen sonst irgendwelche Zeichen von

Entzündung der Geschlechtsteile, so wird die

Hebamme in jedes Auge einen bis zwei

Tropfen einer möglichst frisch zubereiteten

Höllensteinlösung lsalpetersaures Silbersatz)

von höchstens ein Prozent Gehalt, oder Pro-
targollösung (Silber-Eiweiß) von fünf Prozent
oder einer andern zu diesem Behufe von der

àlílàng 6er Neugeborenen.

Gesundheitsbehörde vorgeschriebenen Lösung

einträufeln, so wie fie cS in ihren Kursen

gelernt hat.

c) 2u den pflickten ncick der Entbindung,
relp. während des Wochenbettes.

Sobald die Hebamme beim Neugebornen
die ersten Anzeichen einer Augenentzündung
bemerkt (Rötung, Schwellung, Verklebnng der

Augenlieder, wässeriger oder rahmiger Ans-

fluß aus den Augen), hat sie sofort den Arzt
rufen zu lassen und die Angehörigen auf die

den Augen des Kindes drohende Gefahr ein-

dringlich aufmerksam zu machen. Bei harter

Geschwulst der Augenlider ist diese Gefahr

am größten. Bis zur Ankunft des Arztes

läßt die Hebamme auf die Augen des Kindes

in kaltes oder eisgekühltes Wasser getauchte

Gazeläppchen auflegen, die alle Viertelstunden

zu erneuern und nach dein Gebrauch zu ver-

brennen find. Wenigstens einmal jede Stunde

wird sie den Eiter oder Schleim mittelst an-

gefeuchteter Gaze- oder Wundwattebäusche

wegwischen lassen, welche ebenfalls nach dem

Gebrauch zu verbrennen sind.

Sie wird die Wöchnerin und deren Um-

gebnng auf die Gefahr aufmerksam machen,

welche die Berührung mit der geringsten

Spur von Eiter aus den Augen des Kindes

für ihre eigenen Augen bedingen würde. Sie
wird die Pflegerin, sowie die Wöchnerin und

deren Umgebung anhalten, nach jeder Be-

rührung eines kranken Auges die Hände sorg-

saut zu waschen, unk hierbei selbst mit gutem

Beispiel vorangehen.
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